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genannten Dokumente grunds�tzlich auch einsehen. Das
Recht zur Einsichtnahme scheidet aber aus, wenn das betref-
fende Dokument nicht l�nger in der Verf�gungsgewalt der
offenlegenden Partei ist oder der offenlegenden Partei das

Recht zusteht, die Einsichtnahme zu verweigern. Dieses
Recht die Einsichtnahme zu verweigern besteht vor allem
dann, wenn die Dokumente von der Rechtsordnung als ver-
traulich eingestuft werden (privileged documents).

Professor Dr. Ioannis Papadimopoulos, Rechtsanwalt, Larissa*

Die Private Kapitalgesellschaft im
griechischen Recht
Eine neue Gesellschaftsform mit beschr�nkter Haftung

Durch das Gesetz 4072/2012 ist mit Wirkung ab
12. 6. 2012 in Griechenland eine neue Gesellschafts-
form mit beschr�nkter Haftung unter dem Namen
„Private Kapitalgesellschaft“ (Idiotiki Kefalaiouchi-
ki Etairia; abgek.: IKE) eingef�hrt worden. Damit
wollte der griechische Gesetzgeber den modernen
Ans�tzen der Gesellschaftsrechte der anderen euro-
p�ischen Staaten Rechnung tragen und den prakti-
schen Bed�rfnissen der kleinen und mittleren Unter-
nehmen entgegenkommen sowie den Einstieg von
jungen Leuten (Existenzgr�ndern) in das Gesch�fts-
leben in den schweren Zeiten der Wirtschaftskrise
erleichtern. Der vorliegende Beitrag gibt einen �ber-
blick �ber die Grundcharakteristika dieser neuen Ge-
sellschaftsform und geht anhand von aktuellen Er-
fahrungswerten der Frage nach, ob sich diese neue
Gesellschaftsform in der griechischen Wirtschafts-
praxis als eine wettbewerbsf�hige Alternative f�r die
seit 1955 bestehende griechische GmbH bew�hrt
hat.

I. Vorbemerkungen

1. Einf�hrung: Die neue Gesellschaftsform IKE

In den Mitgliedstaaten der Europ�ischen Union wurden in
den letzten Jahren Bem�hungen unternommen, um die
Wettbewerbsf�higkeit kleiner und mittlerer Unternehmen
durch die Vereinfachung der nicht mehr den wirtschaft-
lichen Erfordernissen angepassten rechtlichen Rahmenbe-
dingungen zu st�rken1. Dabei handelt es sich entweder um
die Novellierung des GmbH-Rechts oder um die Einf�hrung
neuer Gesellschaftsformen als wettbewerbsf�hige Alternati-
ven zur GmbH2.

In Griechenland wurde der zweite Weg vorgezogen, weil das
geltende GmbH-Gesetz viele „schwerf�llige“ Regelungen
enth�lt3, so dass eine umfassende Reform aus gesetzestech-
nischen Gr�nden unm�glich gewesen w�re. Dar�ber hinaus
h�tte eine umfassende Reform des GmbH-Rechts die Gefahr
mit sich gebracht, dass die seit langer Zeit bestehenden
GmbHs den bestehenden Gesellschafterbeziehungen und
den Zielerwartungen ihrer Gr�nder auf einmal nicht mehr
entsprechen w�rden4. Diese Probleme konnten nur durch die
Einf�hrung einer neuen Gesellschaftsform (haftungsbe-
schr�nkt) nach dem Vorbild der GmbH oder einer kleinen
personalistischen Aktiengesellschaft gel�st werden. Somit

wurde durch die Art. 43–120 des Gesetzes 4072/2012 �ber
die Verbesserung des Umfelds der Wirtschaft, neue Kapital-
gesellschaft, Markenrecht u.a.5, wie es heute nach der Ver-
abschiedung des G. 4155/20136 gilt, die Private Kapitalge-
sellschaft (griechisch: Idixsijǵ Keuakaiouvijǵ Esaiq�a,
abgek�rzt: IKE) eingef�hrt7, was zweifelsohne eine der
wichtigsten Neuerungen in der Geschichte des griechischen
Gesellschaftsrechts darstellt8. Die IKE ist eine flexiblere
und vereinfachte Form einer kleinen GmbH9 oder personen-

* Der Autor dankt herzlich Herrn Dr. Gerd Lintz, Notar a. D. und ehemals
beisitzender Richter am BGH, f�r die sprachliche Durchsicht des Manu-
skripts.

1 So z. B. wurde in Deutschland am 23. 10. 2008 die sog. Unternehmerge-
sellschaft in § 5a GmbHG als eine Unterform der GmbH eingef�hrt
(BGBl. I 2008, 2026). In den Niederlanden ist am 1. 10. 2012 das Gesetz
zur Flexibilisierung und Vereinfachung des GmbH-Rechts in Kraft ge-
treten; abrufbar unter: http://www.eerstekamer.nl/behandeling/2012
0705/publicatie_wet_4/document3/f=/vj0wemkv47zl.pdf. In �sterreich
wurde das GmbH-Recht am 29. 5. 2013 reformiert; vgl. dazu Jung,
GmbH-Reform in �sterreich – Bewegung im Wettbewerb der Rechts-
ordnungen, GmbHR 2013, 745. In Norwegen wurde das GmbH-Recht
bis zum Jahr 2013 mehrmals novelliert; vgl. dazu M�rsdorf, Die norwe-
gische GmbH in Gestalt der j�ngsten Reformen, RIW 2013, 824. Zum
GmbH-Recht in 42 europ�ischen L�ndern allgemein S�ß/Wachter,
Handbuch des internationalen GmbH-Rechts, 2. Aufl. 2011.

2 Dazu bereits Wachter, Wettbewerb der GmbH-Rechte in Europa,
GmbHR 2005, 717; Eidenm�ller, Die GmbH in Wettbewerb der Rechts-
formen, ZGR 2007, 168.

3 Es handelt sich vor allem um Regelungen �ber die Beschlussfassung
nach der doppelten Mehrheit (Personen- und Kapitalmehrheit), die �ber-
m�ßige notarielle Intervention, den Gr�ndungsvorgang und die erh�hten
Gr�ndungs- und Verwaltungskosten; siehe auch Perakis, Die Private Ka-
pitalgesellschaft (griech. Text), 2. Aufl. 2013, S. 2.

4 Vgl. Begr�ndung zum G. 4072/2012, Regierungsanzeiger Blatt A 86/
11. 4. 2012.

5 G. 4072/2012, Regierungsanzeiger Blatt A 86/11. 4. 2012; eine engli-
sche �bersetzung des Gesetzestextes (Art. 43 bis 120 G. 4072/2012 in
der Fassung des G. 4155/2013) findet man bei Perakis (Fn. 3), S. 293 ff.

6 G. 4155/2013, Regierungsanzeiger, Blatt A 120/29. 5. 2013.
7 Der Autor Papadimopoulos war Mitglied der Gesetzgebungskommis-

sion zur Ausarbeitung und zum Erstellen des Gesetzentwurfes f�r die
Einf�hrung einer neuen Gesellschaftsform; siehe den Beschluss-
Nr. 5816/9. 6. 2011 des Ministeriums f�r Entwicklung; auch Perakis,
(Fn. 3), S. 1.

8 Ausf�hrlich Antonopoulos, Die Private Kapitalgesellschaft – IKE
(griech. Text), 3. Aufl. 2014; Perakis (Fn. 3); Sotiropoulos, Die Private
Kapitalgesellschaft (griech. Text), EpiskED 2012, 1.

9 Von einem Teil der Literatur wird die Ansicht vertreten, dass die IKE
eine Abwandlung der griechischen GmbH sei und der einzige Unter-
schied zwischen den beiden Rechtsformen darin bestehe, dass bei der
IKE die M�glichkeit der Erbringung von pers�nlichen B�rgschaften der
Gr�nder als Einlage vorgesehen wurde; dazu Rokas, Das Recht der Han-
delsgesellschaften, 7. Aufl., 2012, S. 579; Gialouris, Die Private Kapi-
talgesellschaft – Eine Abwandlung der GmbH (griech. Text), EEmpD
2012, 546, 551 ff.
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bezogenen AG10, welche die M�glichkeit der Haftungsbe-
schr�nkung bei gleichzeitig geringeren Gr�ndungs- und
Verwaltungskosten vorsieht. Nach dem Willen des Gesetz-
gebers soll die Rechtsform der IKE mittelfristig die veraltete
und aus rechtstechnischer Sicht schwer zu revidierenden
Form der gr. GmbH ersetzen11. Deswegen wurde das Um-
wandlungsverfahren einer griechischen GmbH oder griechi-
schen AG in eine IKE oder einer IKE in eine GmbH oder
AG durch den Art. 11 § 5 G. 4155/2013 vereinfacht und be-
schleunigt. Nach dieser Regelung wird die Handelsregister-
eintragung der Umwandlung ausschließlich durch die An-
laufstelle des zentralen Handelsregisters (und nicht durch ei-
nen Notar) oder eine bescheinigte B�rgerservicestelle vor-
genommen, so dass nunmehr viele griechische GmbHs in
eine IKE schnell und kosteng�nstig umgewandelt werden
k�nnen12.

2. Die ersten Erfahrungswerte

Die bisherigen Erfahrungswerte zeigen, dass die IKE nicht
nur im Gesch�ftsbereich der Dienstleistungen bevorzugt
wird13, sondern eine starke Konkurrenz f�r die griechische
GmbH darstellt, obwohl f�r die Errichtung einer griechi-
schen GmbH ab dem 12. 12. 2012 bis zum 31. 5. 2013 nur
ein Mindestkapital von 2400 EUR statt zuvor 4500 EUR
vorgesehen war14 und das Erfordernis eines Mindestkapitals
mit Wirkung zum 1. 6. 2013 durch Art. 3 Abs. 9 des G.
4056/2013 abgeschafft worden ist15. Nach dieser neuen Re-
gelung k�nnen die Gr�nder einer griechischen GmbH die
H�he des Stammkapitals im Gesellschaftsvertrag nach Be-
lieben festsetzen.

Aus den amtlichen Statistiken des griechischen zentralen
Handelsregisters geht hervor, dass die Zahl der gegr�ndeten
IKEs konstant steigt. Vom 12. 6. 2012 bis 12. 12. 2012 wur-
den 431 IKEs und 969 griechische GmbHs, vom 13. 12.
2012 bis 29. 5. 2013 1135 IKEs und 693 griechische GmbHs
und vom 30. 5. 2013 bis 31. 12. 2013 1737 IKEs und 649
griechische GmbHs gegr�ndet16. Aus diesen Zahlen ergibt
sich, dass die Einf�hrung der IKE keine Fehlentscheidung
war und den wirtschaftlichen Erfordernissen f�r kleine und
mittlere Unternehmen gut entspricht.

Nicht zuletzt laut dem Jahresbericht „Doing Business 2014“
der Weltbank konnte Griechenland in Ranking der Standort-
bedingungen von 189 L�ndern vom 78. Platz im Jahr 2013
auf den 72. Platz im Jahr 2014 aufsteigen17. Doch in der Ska-
la der OECD-L�nder liegt Griechenland an der letzten Stel-
le, w�hrend Italien den vorletzten 65. Platz belegt18. Zu den
Rahmenbedingungen einer Unternehmensgr�ndung hat aber
Griechenland die gr�ßten Fortschritte erzielt, da es vom
147. Platz im Vorjahr auf den 36. Platz in der Rangliste im
Jahr 2014, also um 111 Pl�tze, nach vorne r�ckte19. Angaben
der Weltbank zufolge h�ngt diese bemerkenswerte Verbes-
serung der Aufnahme einer unternehmerischen T�tigkeit in
Griechenland mit der Einf�hrung der IKE und der Abschaf-
fung des Mindestkapitals der GmbH zusammen20.

II. Die Gr�ndung einer IKE

1. Vorteile gegen�ber den anderen
Kapitalgesellschaften

Im Gegensatz zu den anderen griechischen Kapitalgesell-
schaften, namentlich der griechischen GmbH und der grie-
chischen AG, ist die Gr�ndung einer IKE einfacher, weil sie
in der Regel nicht der notariellen Form bedarf. Die notarielle

Beglaubigung des Gesellschaftsvertrages ist nur dann erfor-
derlich, falls Sacheinlagen eingebracht werden, f�r deren
Rechts�bertragung die notarielle Form vorgesehen ist21.
Weiterhin sind f�r die Abwicklung der Gr�ndung einer IKE
im Rahmen des pflichtm�ßig eingef�hrten One-Stop-Shop-
Gr�ndungsverfahrens die bescheinigten B�rgerservicestel-
len sowie die Handelsregisterdienststellen zust�ndig, w�h-
rend f�r die Gr�ndung einer griechischen GmbH oder grie-
chischen AG die Notare unver�ndert zust�ndig sind22. Somit
ist das Gr�ndungsverfahren einer IKE im Vergleich zu dem
Gr�ndungsverfahren einer griechischen GmbH oder AG
zeit- und kosteng�nstiger. Zwei weitere praktische Unter-
schiede zwischen der IKE und den anderen Gesellschafts-
formen im Rahmen des Gr�ndungsvorgangs bestehen darin,
dass die griechischen GmbHs und AGs sowie die Personen-
gesellschaften, die aufgrund ihres Unternehmensgegenstan-
des eine vorherige staatliche (gewerbliche) Genehmigung
ben�tigen, nicht �ber das One-Stop-Shop-System gegr�ndet
werden d�rfen, w�hrend eine IKE unabh�ngig von ihrem
Unternehmensgegenstand immer �ber das vereinfachte
One-Stop-Shop-System gegr�ndet werden kann23. Nach ih-
rer Gr�ndung kann aber auch die IKE ihre Gesch�ftst�tig-
keit erst aufnehmen, wenn die staatliche Genehmigung er-
teilt ist. Zweitens besteht im griechischen Recht f�r die
Komplement�re einer Personengesellschaft, die Gesell-
schafter und den Gesch�ftsf�hrer einer griechischen GmbH
sowie die Mitglieder des Verwaltungsrats einer griechischen
AG, sofern sie �ber 3% des Aktienkapitals halten, eine Ver-
sicherungspflicht f�r alle Zweige der gesetzlichen Sozial-
versicherung (Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung)24.
Diese Versicherungspflicht ist bei der IKE nur f�r den Ge-
sch�ftsf�hrer oder f�r den einzigen Gesellschafter einer Ein-
Personen-IKE vorgesehen. Dadurch wird versucht, die Ver-
waltungskosten bei der IKE erheblich zu reduzieren, da sich
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10 Von einem anderen Teil der Literatur wird die Meinung vertreten, dass
die IKE als eine „kleine AG“ anzusehen sei; dazu Perakis (Fn. 3), S. 7;
Spiridonos, Die IKE als eine vereinfachte AG (griech. Text), DEE 2012,
1085.

11 Begr�ndung zum G. 4072/2012; zur Notwendigkeit der Einf�hrung der
IKE Perakis (Fn. 3), S. 2 ff.

12 Zur Bedeutung dieser Regelung f�r die Umwandlung der bestehenden
GmbHs in die Form der IKE Perakis (Fn. 3), S. 110 ff.

13 Vgl. Lezou, Statistische Angaben zu den bisher gegr�ndeten IKEs
(griech. Text), in: Das Recht des kleinen-mittleren Unternehmens, 22.
Panhellenischer Kongress zum Handelsrecht, Schriftreihe des Verbands
griechischer Handelsrechtler, 2013, S. 411.

14 Bis zum Jahr 2008 war ein Mindestkapital in H�he von 18 000 EUR vor-
gesehen, welches durch Art. 16 Abs. 2 G. 3661/2008 auf 4500 EUR ge-
senkt wurde.

15 Art. 3 Abs. 9 G. 4056/2013, Regierungsanzeiger Blatt A 120/31. 5.
2013.

16 Die Zahlen sind unter der eigenen Internetseite des Handelsregisters ab-
rufbar (www.businessportal.gr).

17 Zur Position Griechenlands im Weltbank-Ranking in den Jahren
2011–2013 siehe Papadimopoulos/Fink, RIW 2013, 745, 754 f.

18 Quelle der Aussagen und der Zahlen unter: http://www.doingbusiness.
org.

19 Details hierzu finden sich unter: http://www.doingbusiness.org/data/ex
ploreeconomies/greece/.

20 Vgl. oben Fn. 19.
21 Es handelt sich haupts�chlich um die Einbringung von Immobilien als

Einlagen.
22 Ausf�hrlich zur Unternehmensgr�ndung in Griechenland Papadimo-

poulos/Fink, RIW 2013, 745, 751 ff.
23 Mit dem MoMiG wurde auch im deutschen GmbH-Recht eine Entkop-

pelung der gewerblichen Genehmigung von der Handelsregistereintra-
gung durch die ersatzlose Streichung des § 8 Abs. 1 Nr. 6 GmbHG vor-
genommen; siehe Miras, Die neue Unternehmergesellschaft UG (haf-
tungsbeschr�nkt) und vereinfachte Gr�ndung nach neuem Recht, 2008,
S. 93 f.

24 Zu der Sozialversicherungspflicht der Gesellschafter und der Aktion�re
in Griechenland Lanaras, Sozialversicherungsgesetzgebung (griech.
Text), 2013, S. 210.
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die Sozialversicherungsbeitr�ge f�r eine Person je nach der
Versicherungsklasse zwischen 245,20 EUR und 605,64
EUR monatlich bewegen.

2. Das Gr�ndungsdokument

Die IKE kann durch eine oder mehrere – juristische oder na-
t�rliche – Personen gegr�ndet werden. Der erste Schritt zur
Gr�ndung ist die Unterzeichnung eines Gr�ndungsdoku-
ments durch den/die Gr�nder. Das Gr�ndungsdokument ent-
h�lt den Gesellschaftsvertrag der IKE. Die Regelung des
Art. 50 Abs. 1 G. 4072/2012 gibt als Mindestinhalt des Ge-
sellschaftsvertrages Angaben zu den Gr�ndungsgesellschaf-
tern, n�mlich deren Name oder Firma, Post- und E-Mail-An-
schrift, Firma und Sitz der Gesellschaft, Gegenstand des Un-
ternehmens, sowie Angaben zu dem Gesellschaftskapital,
zu den Gesch�ftsanteilen, zur Gesch�ftsf�hrung und Vertre-
tung der Gesellschaft und zur Gesellschaftsdauer.

3. Gr�ndungsverfahren

a) Zwingendes One-Stop-Shop-Gr�ndungsverfahren

Seit dem Jahr 2011 muss die Gr�ndung sowohl von Perso-
nengesellschaften als auch von Kapitalgesellschaften �ber
die zentralen Anlaufstellen, die sog. „One-Stop-Shops“
(griechisch: Ypgqer�ey Miay Rsárgy) auf elektronischem
Weg innerhalb eines einzigen Tages und in nur einem Ver-
waltungsvorgang abgewickelt werden25. Die One-Stop-
Shop-Anlaufstellen dienen als Koordinationsstellen f�r die
rasche Eintragung der zu gr�ndenden Gesellschaft im zent-
ralen Handelsregister, f�r den Erwerb einer Steuernummer,
f�r die Bezahlung von Gr�ndungskosten und f�r die Be-
kanntmachung der Gr�ndungstatsache an die zust�ndigen
Dienststellen, d.h. an den Regierungsanzeiger, das Landge-
richt und die Versicherungstr�ger. Wie es die neu einge-
f�hrte Regelung des Art. 5A G. 3853/2010 vorsieht, muss
auch die IKE �ber das vereinfachte One-Stop-Shop-Verfah-
ren gegr�ndet werden26.

F�r die Gr�ndung der IKE ist als One-Stop-Shop-Anlauf-
stelle eine ausgewiesene �rtliche B�rgerservicestelle (KEP)
oder eine Handelsregisterdienststelle der �rtlichen Handels-
kammer, an der sich der Sitz der Gesellschaft befindet, vor-
gesehen. Falls der Gesellschaftsvertrag notariell beurkundet
wird, ist als One-Stop-Shop-Anlaufstelle jeder der ca. 3200
Notare des Landes akkreditiert.

b) Gr�ndungsunterlagen

F�r die Abwicklung des Gr�ndungsvorgangs einer IKE sind
folgende Unterlagen bei der One-Stop-Shop-Anlaufstelle
einzureichen:

– die Legitimationsunterlagen zu den Gesellschaftsgr�ndern,
d.h. Identifikationsnachweise im Falle der Gr�ndung durch
nat�rliche Personen bzw. im Falle der Gr�ndung durch juris-
tische Personen Nachweise �ber deren Existenz, wie bei-
spielsweise Handelsregisterausz�ge, Satzungen, Versamm-
lungsbeschl�sse;

– zwei Abschriften des durch die Gr�nder unterzeichneten pri-
vatrechtlichen Gesellschaftsvertrages sowie eine Datei des
Vertrages in elektronischer Form, damit dieser in die Internet-
seite des zentralen Handelsregisters �bertragen wird;

– eine Versicherung an Eides statt durch die Gr�nder �ber die
Anschrift der IKE;

– ein unterzeichneter Antrag auf Eintragung der IKE in das
Handelsregister;

– ein unterzeichneter Antrag auf Eintragung des Firmennamens
der IKE in das elektronische Firmenbuch des Handelsregis-
ters;

– Belege �ber die Zahlung der „einheitlichen Geb�hren“ zur
Gr�ndung der Gesellschaft;

– ein unterzeichnetes Erkl�rungsformular �ber die Abf�hrung
der Kapitalkumulationssteuer.

c) Elektronische Handelsregistereintragung

Die One-Stop-Shop-Anlaufstelle pr�ft zuerst, ob die An-
tragsteller in ihrer Eigenschaft als Gesellschaftsgr�nder oder
Vertreter/Bevollm�chtigte berechtigt sind, einen rechtm�ßi-
gen Antrag zur Gr�ndung einer IKE zu stellen, und ob die
eingereichten Unterlagen vollst�ndig sind. Rechtlich wird
dieser Pr�fungsvorgang als eine begrenzte formelle Kontrol-
le angesehen. Werden Unvollst�ndigkeiten festgestellt, sind
diese innerhalb von zwei Arbeitstagen oder unter Umst�n-
den h�chstens zehn Tagen zu beseitigen. Ist diese zwei- bzw.
zehnt�gige Ausschlussfrist erfolglos abgelaufen, wird der
Gr�ndungsantrag abgewiesen.

Nach Durchf�hrung der obigen Kontrolle beantragt die
Anlaufstelle die Erstellung einer Steuernummer bzw.
einer Steuerunbedenklichkeitsbescheinigung f�r die Gesell-
schaftsgr�nder durch das Finanzamt sowie eine Vorgeneh-
migung der Firma durch die Handelskammer. Sie nimmt die
Zahlung der Gr�ndungsgeb�hr entgegen und erstellt einen
zweifachen Zahlungsbeleg. Der eingescannte Gesellschafts-
vertrag wird auf die Internetseite des zentralen Handels-
registers (www.businessportal.gr) gestellt, so dass jeder
Dritte die M�glichkeit hat, �ber das Internet in die Gesell-
schafts- und Gesellschafteridentit�t sowie den Gesell-
schaftssitz Einsicht zu nehmen.

Danach nimmt die Anlaufstelle die elektronische Eintra-
gung der IKE im Firmenbuch und im Registerblatt des Han-
delsregisters vor. Gleichzeitig wird der Gesellschaft eine 12-
stellige Handelsregisternummer, die auch als Eintragungs-
nummer dient, elektronisch erteilt. Da die Eintragung kon-
stitutiv wirkt, entsteht die IKE als juristische Person ab dem
Zeitpunkt der elektronischen Erteilung der Handelsregister-
nummer und der Eintragungsnummer. Anschließend hat die
Anlaufstelle die Eintragung der Mitgliedschaft der Gesell-
schaft bei der lokalen Industrie- und Handelskammer zu ver-
anlassen.

4. Gr�ndungskosten

a) Verwaltungskosten

Seit April 2011 wurde die einheitliche Geb�hr (Gr�ndungs-
kostenabgabe) f�r die Gr�ndung jeder Handelsgesellschaft
eingef�hrt. F�r die Gr�ndung einer Kapitalgesellschaft, wie
es u.a. die IKE ist, wurde diese Geb�hr auf 70 EUR festge-
setzt, soweit die Gesellschaft von drei oder weniger Perso-
nen gegr�ndet wurde. F�r jeden weiteren Gesellschafter er-
h�ht sich die Geb�hr um 5 EUR. Wird das Gesellschaftska-
pital im Gesellschaftsvertrag einer IKE festgeschrieben,
muss auch die Kapitalkumulationssteuer abgef�hrt werden,
die 1% auf das Gesellschaftskapital betr�gt.
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25 Mehr �ber das griechische One-Stop-Shop-System f�r Gesellschafts-
gr�ndungen bei Papadimopoulos/Fink, RIW 2013, 745, 751 ff.

26 Ausf�hrlich zum Gr�ndungsvorgang einer IKE Michelinakis, Prakti-
scher F�hrer zur Gr�ndung einer IKE (griech. Text), Epicheirisi 2013,
736; Papadimopoulos/Fink, RIW 2013, 745, 752 f.
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b) Registrierungskosten

Die Geb�hr f�r die Eintragung der Gr�ndung einer IKE in
das Handelsregister betr�gt 10 EUR (wie bei jeder anderen
Gesellschaftsform sonst auch). Die Geb�hr f�r die Erteilung
von Abschriften und Ausdrucken aus dem Handelsregister
betr�gt 3 EUR pro Dokument und 0,50 EUR f�r jede ange-
fangene Seite des Dokuments. Die Online-Einsichtnahme in
das Handelsregister setzt die Registrierung des Nutzers so-
wie die Erteilung eines Passworts und eines Benutzerna-
mens voraus. Diese Online-Registrierung kostet 15 EUR pro
Jahr27. Nicht zuletzt ist zu betonen, dass nach entsprechen-
den Forderungen der Troika die Pflichtmitgliedschaft eines
Unternehmens in der Industrie- und Handelskammer mit
Wirkung zum 1. 1. 2015 abgeschafft wird28.

c) Notargeb�hren

Falls eine notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertra-
ges einer IKE vorgenommen wird, betragen die Notargeb�h-
ren pauschal 44,02 EUR. Zus�tzlich zu diesem Pauschalbe-
trag fallen Nebengeb�hren an in Form von 6 EUR f�r jedes
Vertragsblatt (je zwei Seiten des Gesellschaftsvertrags) und
5 EUR f�r jedes Vertragsblatt der erstellten Abschriften. Die
Notargeb�hren unterliegen einer Umsatzsteuer in H�he von
23%.

5. Beschleunigung des Gr�ndungsvorgangs mittels
Musterprotokoll

Eine wesentliche Neuerung sowohl im Hinblick auf die Be-
schleunigung der Gr�ndungsdauer als auch die Verringe-
rung der Gr�ndungskosten f�r eine IKE und die anderen vier
wichtigen griechischen Gesellschaftsformen, d.h. die oHG,
die KG, die GmbH und die AG, stellt die Regelung �ber die
Einf�hrung von Musterprotokollen (Standardsatzungen)
dar29, die durch den Ministerialbeschluss K2-828 vom 31. 1.
2013 am 5. 2. 2013 in Kraft getreten ist30. Denn die Verwen-
dung von Musterprotokollen ist eine unabdingbare Grund-
voraussetzung f�r die Beschleunigung des elektronischen
Gesellschaftsgr�ndungsverfahrens. Sie f�hrt auch zu einer
drastischen Reduzierung der Gr�ndungskosten, weil in der
Vergangenheit bei der Abfassung eines Gesellschaftsver-
trags fast immer ein Rechtsanwalt oder ein Wirtschaftsbera-
ter eingeschaltet wurde, so dass sich die Gr�ndungskosten
durch den kostenpflichtigen Rat des Rechtsanwalts oder des
Beraters erheblich erh�hten. Jedoch wird die Ansicht vertre-
ten, dass die Verwendung von Standardsatzungen nur bei
der Gr�ndung von Ein-Personen-Gesellschaften geeignet sei
und der Verzicht auf anwaltlichen Rat bei allen anderen Ge-
sellschaftsgr�ndungen Nachteile mit sich bringe31.

Das Musterprotokoll f�r jede Gesellschaftsform beinhaltet
die gesetzlich vorgesehenen Mindesterfordernisse des Ge-
sellschaftsvertrages. Die f�nf Musterprotokolle werden so-
wohl auf der Webseite des zentralen Handelsregisters
(www.businessportal.gr) als auch auf derjenigen des Minis-
teriums f�r Entwicklung (www.ypoian.gr) zur Verf�gung
gestellt. F�r die Gr�ndung einer IKE wird das Musterproto-
koll von den Gr�ndern und, falls notariell beurkundet wird,
von den Notaren in ihrer Eigenschaft als One-Stop-Dienst-
stelle ausgef�llt. Dar�ber hinaus enth�lt das Musterproto-
koll der IKE ausreichend alternative Angaben �ber die M�g-
lichkeit, einen Gesellschaftsvertrag gesetzeskonform so zu
gestalten, dass er den konkreten Bed�rfnissen der Gr�nder
entsprechend angepasst wird.

6. Dauer und Gesamtkosten bei der Gr�ndung
einer IKE

Dem Jahresbericht „Doing Business 2014“ der Weltbank zu-
folge nimmt die Gr�ndung einer kleinen griechischen Firma
mit beschr�nkter Haftung bis zu 14 Tagen in Anspruch und
muss 5 Verwaltungsvorg�nge durchlaufen. Die Gesamtkos-
ten zur Gr�ndung betragen 4,6% des Pro-Kopf-Einkom-
mens oder (23260 $ BIP-pro-Kopf 6 4,6% =) 1070 $32. F�r
die Gr�ndung einer IKE sind aber tats�chlich nur 3 bis 5 Ta-
ge und 4 Verwaltungsvorg�nge erforderlich, w�hrend die
Gr�ndungskosten insgesamt nicht 300 e �berschreiten, weil
unter den Pr�fungstandard der Weltbank sowohl die griechi-
sche GmbH als auch die IKE fallen33.

7. Gr�nderhaftung

F�r die entstadenen Verbindlichkeiten der IKE im Gr�n-
dungsstadium bis zu ihrer Eintragung in das Handelsregister
haften die Gr�nder den Gl�ubigern gegen�ber pers�nlich
und gesamtschuldnerisch. Die Gesellschaft kann aber diese
Verbindlichkeiten innerhalb von drei Monaten ab der Han-
delsregistereintragung durch Beschluss der Gesellschafter
oder der Gesch�ftsf�hrung �bernehmen34.

III. Inhalt des Gesellschaftsvertrags

1. Gesetzlicher Mindestinhalt

a) Firma

Die Firma der IKE kann eine Sach-, Namens- oder Phanta-
siefirma sein. Auch eine Mischfirma aus diesen Bereichen
ist zul�ssig. In der Firma muss die Bezeichnung „Idiotiki
Kefalaiouchiki Etaireia“ oder die Abk�rzung „IKE“ enthal-
ten sein. Die Firma kann auch in lateinischer Schrift oder in
einer anderen Fremdsprache ausgeschrieben sein. Falls die
Firma in der englischen Sprache angegeben ist, muss sie die
Bezeichnung „Private Company“ oder die Abk�rzung
„P.C.“ und bei einer Ein-Personen-Gr�ndung die Bezeich-
nung „Single Member Private Company“ oder die Abk�r-
zung „Single Member P.C.“ enthalten.

b) Sitz

Im Gegensatz zu den anderen griechischen Gesellschaftsfor-
men, die ihren Sitz im Inland haben m�ssen, kann die IKE
ihren effektiven Verwaltungssitz auch im Ausland begr�n-
den (Art. 45 § 3 G. 4072/2012). Im Gesellschaftsvertrag der
IKE muss ein Ort im Inland als satzungsm�ßiger Sitz der
Gesellschaft angeben sein, der Verwaltungssitz kann aber
im Ausland liegen. Dies bedeutet konkret, dass eine IKE
vom griechischen Recht als lex societatis geregelt wird, so-
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27 Vgl. Art. 16 Abs. 5 G. 3419/2010.
28 Die Geb�hren f�r die Pflichtmitgliedschaft an der IHK bewegen sich, je

nach Unternehmensform und Sitzort, zwischen 50 EUR und 420 EUR
j�hrlich; siehe die Geb�hrentabelle der Athener IHK unter ihrer eigenen
Internetseite (www.acci.gr).

29 Der Erlass eines Ministerialbeschlusses hat den Vorteil, dass bei k�nfti-
gen �nderungen des Musterprotokolls keine Gesetzesnovellierung und
damit keine Anpassung durch das Parlament erforderlich sind.

30 Regierungsanzeiger Blatt A 216/5. 2. 2013.
31 Perakis (Fn. 3), S. 6.
32 Zahlen unter: http://www.doingbusiness.org.
33 Bis zum Jahr 2011 waren 15 Verwaltungsvorg�nge und 38 Tage f�r die

Gr�ndung einer griechischen GmbH erforderlich, w�hrend die Gr�n-
dungskosten 20,6 % des BIP-pro-Kopf betrugen; siehe Papadimopoulos/
Fink, RIW 2013, 745, 754.

34 Es handelt sich um eine Schuld�bernahme, auf der die Bestimmungen
des Schuldrechts angewendet wird; siehe Antonopoulos (Fn. 8), S. 54.
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lange sie im zentralen Handelsregister eingetragen ist35. Die
M�glichkeit eines doppelten Sitzes der IKE kann f�r grenz-
�berschreitende Unternehmen relevant sein36. Somit kann
eine IKE ihre Verwaltungszentrale und ihre wirtschaftliche
Aktivit�t in einem anderen Staat haben bzw. entwickeln, wie
es bereits vom EuGH anerkannt worden ist37. Ferner sieht
das Gesetz (Art. 45 § 2 G. 4072/2012) ausdr�cklich vor,
dass die IKE ihren satzungsm�ßigen Sitz in einen anderen
Staat des Europ�ischen Wirtschaftsraums verlegen kann, so-
weit dieser Staat die Verlegung und die Fortsetzung ihrer
Rechtspers�nlichkeit anerkennt38. Die grenz�berschreitende
Verlegung des satzungsm�ßigen Sitzes setzt einen einstim-
migen Beschluss der Gesellschafter sowie die Erstellung ei-
nes Berichts voraus, in dem die Folgen der Verlegung f�r die
Gesellschafter, die Gl�ubiger und die Arbeitnehmer darge-
legt werden39.

Eine weitere Neuerung zur St�rkung der IKE sieht das Ge-
setz (Art. 43 § 5 G. 4072/2012) dadurch vor, dass die Sat-
zung und derer �nderungen, soweit sie nicht notariell be-
glaubigt werden, sowie die Protokolle �ber Gesellschafter-
und Gesch�ftsf�hrerbeschl�sse in einer der Amtssprachen
der EU-Mitgliedstaaten abgefasst und gehalten werden k�n-
nen. Falls eine IKE von dieser M�glichkeit Gebrauch macht,
m�ssen jedoch die zum Handelsregister einzureichenden
Dokumente nach Art. 14 G. 3419/2005 amtlich ins Griechi-
sche �bersetzt sein.

c) Gesellschaftszweck

Im griechischen Gesellschaftsrecht geh�rt der Gesell-
schaftszweck zum Mindestinhalt jedes Gesellschaftsver-
trags. Unter diesen gesetzlichen Begriff fallen sowohl der
Zweck der Gesellschaft als auch der Unternehmensgegen-
stand. Die Unterscheidung zwischen Unternehmensgegen-
stand und Zweck der Gesellschaft ist von Bedeutung, falls
eine �nderung erfolgen soll. Ein Unternehmensgegenstand
kann mit 2/3-Mehrheit ge�ndert werden, w�hrend einer
Zweck�nderung alle Gesellschafter zustimmen m�ssen.
Eine IKE und auch eine griechische GmbH k�nnen jede zu-
l�ssige Gesch�ftst�tigkeit zum Gegenstand des Unterneh-
mens haben. Grenzen setzen nur die gesetzlich verbotenen
Gesch�ftst�tigkeiten und die guten Sitten.

d) Gesellschaftskapital – Gesch�ftsanteile

Die wichtigste Neuerung des IKE-Rechts besteht darin, dass
die Beteiligung der Gesellschafter an der Gesellschaft nicht
zwingend von dem Gesellschaftskapital abh�ngig ist, wie
dies bei einer griechischen GmbH oder griechischen AG der
Fall ist40. Bei diesen „klassischen“ Kapitalgesellschaften be-
steht das Kapital aus Bar- und/oder Sacheinlagen; dieses ist
in Aktien bzw. Anteilen zerlegt, die die H�he der Kapitalbe-
teiligung jedes Gesellschafters bzw. Aktion�rs bestimmen.
In der IKE leiten sich die Gesch�ftsanteile aber nicht aus-
schließlich aus dem eingezahlten Kapital, sondern aus einer
B�ndelung von drei verschiedenen Einlagen ab41. Denn in
der IKE k�nnen Kapitaleinlagen (kapitalm�ßigen Einlagen),
Nicht-Kapitaleinlagen (kapitalexternen Einlagen) und Ein-
lagen in Form von B�rgschaften (B�rgerschaftseinlagen)
eingebracht werden42. Dem Gesellschaftskapital werden
aber nur die Kapitaleinlagen zugerechnet, obwohl die Nicht-
Kapitaleinlagen und B�rgschaftseinlagen auch bewertet
sind und die H�he der Beteiligung eines Gesellschafters an
der Gesellschaft bestimmen43. Jeder Gesch�ftsanteil ent-
spricht zwingend nur einer Einlagenart. Der Gesellschafter
kann jedoch mehrere Gesch�ftsanteile �bernehmen, die un-

terschiedliche Arten der Einlagen vertreten. Die Gesch�fts-
anteile der Gesellschafter einer IKE – wie auch die Ge-
sch�ftsanteile einer griechischen GmbH – k�nnen nicht in
einem handelsbaren Wertpapier verbrieft werden. Alle Ge-
sch�ftsanteilen gew�hren die gleichen Rechte und Pflichten.
Die Gesch�ftsanteile, welche Kapitaleinlagen vertreten,
k�nnen aber Bezugsrechte durch Satzungsbestimmungen
bei einer Kapitalerh�hung (Art. 90 § 2) oder bei der Auftei-
lung des verbleibenden Kapitalerl�ses bei der Gesellschafts-
abwicklung (Art. 105 § 5) gew�hren.

Der Gesellschaftsvertrag muss Bestimmungen �ber die H�-
he des Gesellschaftskapitals, die Art und den Wert der Ein-
lagen sowie die Gesamtzahl der Gesch�ftsanteile enthalten.
Das Gesellschaftskapital, d.h. das Stammkapital, welches
aus Kapitaleinlagen besteht, muss bei der Gr�ndung der IKE
vollst�ndig eingezahlt sein. Der Gesch�ftsf�hrer muss inner-
halb eines Monats seit der Gesellschaftsgr�ndung oder Ka-
pitalerh�hung eine Bescheinigung �ber die vollst�ndige
Einzahlung des Gesellschaftskapitals ausstellen, die in das
zentrale Handelsregister eingetragen wird, ansonsten macht
er sich strafbar. Im Fall der unvollst�ndigen Einzahlung des
Kapitals muss der Gesch�ftsf�hrer eine Kapitalherabsetzung
und die Annullierung derjenigen Gesch�ftsanteile vorneh-
men, die dem nicht entrichteten Kapital entsprechen44.

aa) Kapitaleinlagen

Kapitaleinlagen in der IKE k�nnen wie in jeder Kapitalge-
sellschaft Bar- oder Sacheinlagen sein, die das Gesell-
schaftskapital bilden. Im Gegensatz zu der griechischen
GmbH und der griechischen AG, wo der Wert der zu erbrin-
genden Sacheinlagen von der dreik�pfigen Kommission der
Art. 9 und 9a G. 2190/1920 (griech. AktG) ermittelt wird,
wird der Wert der Sacheinlagen bei der IKE von den Gesell-
schaftern im Gesellschaftsvertrag oder in einem sp�teren
Kapitalerh�hungsbeschluss frei bestimmt, soweit er nicht
den Betrag von 5000 EUR �bersteigt. Von großer Bedeutung
ist in diesem Kontext die in der Literatur bereits umstrittene
Frage, ob dieser Betrag alle zu erbringenden Sacheinlagen45

oder nur die einzelne jedes Gesellschafters46 umfasst. Ge-
st�tzt auf den Wortlaut des Art. 77 § 2 G. 4072/2012, in dem

348 RIW Heft 6/2014 Papadimopoulos, Die Private Kapitalgesellschaft im griechischen Recht

35 Dazu Vasilakakis, Das Recht des satzungsm�ßigen Sitzes als lex societa-
tis der IKE (griech. Text), in: Das Recht des kleinen-mittleren Unterneh-
mens, 2013, S. 135 ff.

36 Dazu auch Sotiropoulos, EpiskED 2012, 1, 3.
37 Vgl. „Inspire-Art“ (EuGH, Urteil v. 30. 9. 20003, Rs. C-167/01, RIW

2003, 957); „�berseering“ (EuGH, Urteil v. 5. 11. 2002, Rs. C-208/00,
RIW 2002, 954); „Centros“ (EuGH, Urteil v. 9. 3. 1999, Rs. C-212/97,
RIW 1999, 447).

38 In einem solchen Fall beispielweise w�rde eine IKE in Deutschland in
eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschr�nkt) bzw. GmbH oder in
Frankreich in eine SARL umgewandelt.

39 Ausf�hrlich dazu Vasilakakis (Fn. 35), S. 148.
40 Vgl. Begr�ndung zum G. 4072/2012.
41 In der IKE stellt sich das „Stammkapital im klassischen Sinn“ als ein

Teil des Sammelbegriffs „Gesamtheit der Gesellschaftereinlagen“ dar;
siehe Sotiropoulos, EpiskED 2012, 1, 12; Perakis (Fn. 3), S. 10

42 Ausf�hrlich zu den dreiartigen Einlagen der IKE Linaritis, Die dreiglie-
drige Unterteilung der Einlagen in der Privaten Kapitalgesellschaft
(griech. Text), in: Das Recht des kleinen-mittleren Unternehmens, 2013,
S. 49 ff.

43 Zu dieser Neuerung im griechischen Kapitalgesellschaftsrecht Perakis
(Fn. 3), S. 56 ff.; Antonopoulos (Fn. 8), S. 151.

44 Dies kann auch durch einen Gesellschafterbeschluss vorgenommen wer-
den; siehe Spiridonos, Das Recht der IKE und GmbH (griech. Text),
2012, S. 31.

45 Vgl. Kourakis, Fragen zur Abfassung der Satzung einer IKE – Auf der
Suche nach den Grenzen der Satzungsflexibilit�t (griech. Text), in: Das
Recht des kleinen-mittleren Unternehmens, 2013, S. 391.

46 Vgl. Perakis (Fn. 3), S. 58.
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die Rede von dem Wert der einzelnen Sacheinlage ist, ist der
zweiten Ansicht zu folgen.

Ein weiteres Novum stellt die gesetzliche Regelung �ber die
Abschaffung des Mindestkapitals in der IKE dar. Bis zum
29. 5. 2013 musste das Kapital einer IKE mindestens „ein
Euro“47 betragen, so dass wenigstens ein Gesch�ftsanteil mit
einem Nennwert auf 1 EUR ausgegeben werden musste.
Nach der im Art. 11 G. 4155/2013 eingef�hrten Regelung
kann sich das Gesellschaftskapital nunmehr auf Null belau-
fen48. Daher ist die Einbringung von Bar- und Sacheinlage
f�r die Gr�ndung einer IKE nicht mehr erforderlich. Dies
bedeutet, dass ein Gesch�ftsanteil mit einem Mindestwert
von 1 EUR, der einer Kapitaleinlage entspricht, nicht mehr
zwingend ausgegeben wird49. Auch ist eine sp�tere effektive
Herabsetzung des Gesellschaftskapitals auf einen „Nullbe-
trag“ und die Zur�ckzahlung der Kapitaleinlagen an die Ge-
sellschafter m�glich, soweit die Gesellschaftsgl�ubiger
keine Einwendungen erheben. Die Herabsetzung des Gesell-
schaftskapitals auf „Null“ wird die Annullierung der betref-
fenden Gesch�ftsanteile sowie den Verlust der gesellschaft-
lichen Mitgliedschaft zur Folge haben50. Damit kann die Ge-
sellschaft weiter bestehen, soweit es Gesellschafter gibt,
welche Gesch�ftsanteile halten, die kapitalexterne Einlagen
oder B�rgschaftseinlagen vertreten. Obwohl kein Anteil mit
einem Nennwert auf Null ausgegeben werden darf, ist die
Feststellung des Gesellschaftskapitals auf den Nullbuchwert
im Gesellschaftsvertrag erforderlich, sonst kann die Anlauf-
stelle bei der Gr�ndung der IKE nicht �ber die Entrichtung
einer anfallenden Kapitalkumulationssteuer entscheiden.
Außerdem muss der Gesellschaftsvertrag Bestimmungen
�ber die H�he des Kapitals sowie die Art und den Wert der
Einlagen enthalten. Anschließend muss im Rahmen der ge-
sellschaftlichen Transparenz der Nullwert des Gesellschafts-
kapitals auf allen Gesellschaftsdokumenten angegeben
sein51.

bb) Nicht-Kapitaleinlagen

Nicht-Kapitaleinlagen (kapitalexterne Einlagen) sind Leis-
tungen bzw. Dienstleistungen, die nicht unmittelbar dem
Gesellschaftskapital zugerechnet werden k�nnen, weil sie
nicht bilanzierungsf�hig sind52. Als solche kommen haupt-
s�chlich die Arbeit eines Gesellschafters53 oder Forderungen
aus der �bernahme von Dienstleistungen in Betracht54.
Diese Einlagen kommen bislang vor allem bei Personenge-
sellschaften vor55. Sie werden im Gesellschaftsvertrag genau
definiert und bei der Gesellschaftsgr�ndung oder sp�ter von
einem oder mehreren Alt- oder Neugesellschaftern f�r be-
fristete oder unbefristete Zeit �bernommen. Der/die Gesell-
schafter erhalten keine Verg�tung f�r die zu erbringenden
Dienstleistungen, die zum Gegenstand der kapitalexternen
Einlagen geworden sind56. Der Wert dieser Einlage wird im
Gesellschaftsvertrag von den Gr�ndern oder zu einem sp�te-
ren Zeitpunkt von dem neu eintretenden Gesellschafter und
der Gesellschaft frei bestimmt. Die Gefahr einer �berbewer-
tung besteht nicht, weil die kapitalexternen Einlagen nicht
als haftbare Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz er-
scheinen k�nnen und daher keine Rolle f�r den Schutz der
Gesellschaftsgl�ubiger spielen57. Dar�ber hinaus liegt im In-
teresse des Gesellschafters, die von ihm �bernommene kapi-
talexterne Einlage in ihrem tats�chlichen Wert festzusetzen.
Denn der Gesellschafter, der seiner sich aus der kapitalexter-
nen Einlage hergeleiteten Leistungspflicht nicht nach-
kommt, kann von der Gesellschaft in Anspruch genommen
werden. Die Gesellschaft kann entweder die Pflichterf�l-

lung58 oder die Annullierung seiner Gesch�ftsanteile vor Ge-
richt unter dem Vorbehalt der Geltendmachung eines weite-
ren Schadens verlangen. Der Gesellschaft stehen nur Ent-
sch�digungsanspr�che gegen diesen Gesellschafter zu,
wenn er aus der Gesellschaft ausscheidet oder ausgeschlos-
sen wird oder seine Anteile zwangsver�ußert werden, weil
es in diesen F�llen zum Verlust der gesellschaftlichen Mit-
gliedschaft kommt. Die H�he der Entsch�digung richtet sich
nach dem im Gesellschaftsvertrag festgesetzten Wert seiner
kapitalexternen Einlage. Tritt aber derselbe Gesellschafter
aus der Gesellschaft infolge Erkrankungs- oder „Pensionie-
rungsgr�nden“ aus, dann verpflichtet sich die Gesellschaft,
ihm eine Abfindung in H�he des vollst�ndigen Wertes sei-
ner kapitalexternen Einlage zu erstatten, weil die �bertra-
gung dieser Einlagenart gesetzlich nicht vorgesehen ist.

cc) B�rgschaftseinlagen

Zur Etablierung der IKE auf dem Markt ist weiterhin die
Einlage in Form von B�rgschaften bzw. Garantien59 als alter-
nativer Mechanismus zum Schutz der Gesellschaftsgl�ubi-
ger vorgesehen. Konkret bedeutet dies, dass ein Gesellschaf-
ter die pers�nliche Haftung gegen�ber Dritten f�r die Ver-
bindlichkeiten der IKE als Einlage bis zu einem bestimmten
Betrag, der im Gesellschaftsvertrag festgelegt wird, �ber-
nehmen kann60. In den Gesellschaftsvertrag wird auch eine
Erkl�rung des pers�nlich haftenden Gesellschafters aufge-
nommen, dass er in der Lage ist und alles daf�r tun wird, um
auch k�nftig jederzeit in der Lage zu sein, die Zahlung der

Papadimopoulos, Die Private Kapitalgesellschaft im griechischen Recht Heft 6/2014 RIW 349

47 Durch die Verwendung dieses Schlagworts wurde von Anfang an ver-
sucht, einerseits auf die Finanzierungsfreiheit und andererseits auf das
Risiko der F�hrung einer m�glicherweise unzureichend kapitalisierten
IKE hinzuweisen; Papadimopoulos, Der Gl�ubigerschutz nach dem G.
4072/2012 (griech. Text) in: Das Recht des kleinen-mittleren Unterneh-
mens, 2013, S. 178 f.

48 Ausf�hrlich dazu Perakis, Von 1 Euro zu 0: Gedanken �ber das Nullka-
pital der IKE (griech. Text), DEE 2013, 745.

49 Dazu Perakis, DEE 2013, 745, 748, der auch Argumente f�r die m�gli-
che Einf�hrung eines „negativen Gesellschaftskapitals“ bei allen Kapi-
talgesellschaften vorbringt.

50 Damit stellt sich aber die Frage, ob die IKE weiter als Kapitalgesell-
schaft zu behandeln sei; siehe Perakis, DEE 2013, 745, 746.

51 Dazu unten unter V.
52 Die bilanzielle Sonderbehandlung von Wertans�tzen der Nicht-Kapital-

einlagen und B�rgschaftseinlagen ist noch nicht gekl�rt, weil der ange-
k�ndigte gemeinsame Beschluss des Finanz- und Entwicklungsminis-
ters noch nicht erlassen ist. Nach Art. 80 G. 4072/2012 sind diese Wert-
ans�tze immerhin bilanziell im Posten des Eigenkapitals auszuweisen;
zu dieser Problematik Leontaris, Personengesellschaften-GmbH-IKE-
Konsortien (griech. Text), 2013, S. 585 ff.

53 Auch in der franz�sischen SARL kann in der Satzung die Arbeitsleis-
tung eines Gesellschafters als Einlage eingestuft werden, die aber keinen
Teil des Stammkapitals darstellt (Art. 1843-2 C.civ. und Loi 223-7 C.
comm.); diese Regelung gilt auch f�r die soci
te par action simplifi
e
(Art. 227-1 C.comm.).

54 Dazu Sotiropoulos, EpiskED 2012, 1, 9.
55 Vgl. Perakis (Fn. 3), S. 60 ff.
56 In diesem Fall werden die arbeitsrechtlichen Regelungen nicht angewen-

det; die als Gesellschaftseinlagen qualifizierten Arbeits- und Dienstleis-
tungen stehen jedoch auf dem Pr�fstand der b�rgerrechtlichen Grund-
s�tze des Guten Glaubens, der Verkehrssitte und des Verbots der miss-
br�uchlichen Rechtsaus�bung (Art. 281 griech. BGB); siehe auch Pera-
kis (Fn. 3) S. 61.

57 Dazu Perakis (Fn. 3), S. 62.
58 Nach Antonopoulos (Fn. 8), S. 152, k�nne die Arbeitsleistung durch den

unwilligen Gesellschafter nicht gerichtlich durchgesetzt werden, da ihre
zwingende Erf�llung nicht verfassungskonform sei.

59 Dieser neue Rechtsbegriff im griechischen Recht stammt von dem fran-
z�sischen Rechtsbegriff „capital d’engagement“; dazu Perakis (Fn. 3),
S. 13.

60 Zum Unterschied zwischen der �bernahme einer B�rgschaft im Recht
der IKE und der B�rgschaft im griechischen Zivilrecht sowie zur Haf-
tung eines oHG-Gesellschafters und eines IKE-Gesellschafters ausf�hr-
lich Psaroudakis, Die Einlage in Form von B�rgschaften in der IKE
(griech. Text), EpiskED 2012, 22.
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Verbindlichkeiten der Gesellschaft bis zur H�he des von
ihm �bernommenen Betrages zu begleichen. Der Sinn dieser
Erkl�rung liegt darin, dass sich der Gesellschafter bei Nicht-
einhaltung seines Versprechens strafbar macht61.

Der im Gesellschaftsvertrag angegebene Wert der B�rg-
schaftseinlage darf 75% der von dem Gesellschafter �ber-
nommenen Haftungssumme nicht �bersteigen, deren H�he
auch im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben ist. Der Ge-
sellschafter, der eine B�rgschaftseinlage h�lt, haftet f�r die
Verbindlichkeiten der IKE unmittelbar und prim�r und nicht
nur akzessorisch, wie die verwendete man Begriffsbezeich-
nung irrig annehmen lassen k�nnte62. Die Haftung des
IKE-Gesellschafters ist aber entsprechend der H�he der
�bernommenen Haftungssumme begrenzt. Wird dieser Ge-
sellschafter von einem Gesellschaftsgl�ubiger in Anspruch
genommen, kann er keine pers�nlichen Einreden und Ein-
wendungen, sondern nur solche der Gesellschaft insoweit
geltend machen, als sie auch von der Gesellschaft erhoben
werden k�nnen63. Dar�ber hinaus kann er keinen internen
anteiligen Ausgleich von seinen Mitgesellschaftern oder
eine volle Befriedigung von der Gesellschaft verlangen,
soweit er seine Gesellschaftsschuld bis zur H�he der von
ihm �bernommenen Haftungssumme getilgt hat64.

Bei der Annullierung von Gesch�ftsanteilen, die der B�rg-
schaftseinlage entsprechen, wegen einer Zwangsver�uße-
rung oder wegen Ausscheidens oder Ausschlusses des Ge-
sellschafters kann der betroffene Gesellschafter weiterhin
von den Gesellschaftsgl�ubigern bis zur H�he des noch
nicht geleisteten Betrags f�r diejenigen Gesellschaftsver-
bindlichkeiten in Anspruch genommen werden, die vor der
Eintragung der Annullierung entstanden sind. Dieser An-
spruch der Gesellschaftsgl�ubiger verj�hrt innerhalb von
drei Jahren ab der Eintragung des Ereignisses in das zentrale
Handelsregister65.

e) Dauer der Gesellschaft

Nicht zuletzt geh�rt die Dauer der zu gr�ndenden IKE zum
Mindestinhalt des Gesellschaftsvertrags. Falls die Dauer
nicht im Gesellschaftsvertrag festgelegt ist, wird die gesetz-
liche Regelung (Art. 46 G. 4072/2012) angewendet, nach
der die Dauer der Gesellschaft f�r zw�lf Jahre gilt. Die sat-
zungs- oder gesetzm�ßige Dauer der Gesellschaft kann
durch einen mit 2/3-Mehrheit gefassten Gesellschafterbe-
schluss verl�ngert werden (Art. 68 § 2 und 72 § 5 G. 4072/
2012).

2. Fakultativer Inhalt des Gesellschaftsvertrags

Im Vergleich zur griechischen GmbH sind die Spielr�ume
der Satzungsfreiheit in der IKE durchaus gr�ßer, so dass die
Gesellschafter �ber den Mindestinhalt hinaus viele weitere
Fragen im Gesellschaftsvertrag regeln k�nnen. Nach dem
Gesetz (Art. 40 § 2 G. 4072/2012) sind alle im Gesell-
schaftsvertrag aufgenommen Nebenabreden und Vereinba-
rungen wirksam, soweit sie nicht gegen zwingendes Recht
verstoßen. Dies bedeutet im Konkreten, dass Nebenabreden
oder Vereinbarungen, die gesetzliche Regelungen erg�nzen
bzw. ausf�llen, zul�ssig sind, w�hrend die von den gesetz-
lichen Regelungen abweichenden Vereinbarungen unzul�s-
sig sind, falls sie ihrem zwingenden Charakter widerspre-
chen66. Durch diese Konzeption k�nnen auch solche Verein-
barungen im Gesellschaftsvertrag aufgenommen werden,
die in der griechischen AG oder auch in der griechischen
GmbH nur Gegenstand eines schuldrechtlichen Vertrages

sein k�nnten67. So kann im Gesellschaftsvertrag bestimmt
sein, dass einem Gesellschafter ein �bertragbares Sonder-
recht zur unentgeltlichen Nutzung von Unternehmensge-
genst�nden einger�umt werden kann. Dieses Recht kann
auch auf seine Nachfolger �bertragen werden. Einem Ge-
sellschafter kann durch den Gesellschaftsvertrag auch eine
Verpflichtung auferlegt werden, nach deren Inhalt dieser
Gesellschafter eine Dienstleistung der Gesellschaft erbrin-
gen muss, die nicht als eine kapitalexterne Einlage einge-
stuft wird. Im Gesellschaftsvertrag kann weiter bestimmt
werden, wer die Kosten f�r die Einberufung einer Gesell-
schafterversammlung auf Antrag der Minderheit tragen
muss. Durch Satzungsregelung kann auch die Rechtswirk-
samkeit des Austritts eines Gesellschafters aus der Gesell-
schaft von der Zahlung der ihm zustehenden Abfindung ab-
h�ngig gemacht werden, obwohl nach dem Gesetz (Art. 92
G. 4072/2012) die Zahlung der Abfindung keine unabding-
bare Voraussetzung f�r den Austritt des Gesellschafters dar-
stellt.

IV. Die Gesellschaftsorgane

Im Gegensatz zur griechischen GmbH, in der die Gesell-
schaftsorgane die Gesellschafterversammlung und der/die
Gesch�ftsf�hrer sind, werden in der IKE als Gesellschaftsor-
gane der Gesellschafterkorps, d.h. die Gesamtheit der Ge-
sellschafter68, und der/die Gesch�ftsf�hrer benannt. Die Be-
vorzugung des Begriffs „Gesellschafterkorps“ im Gesetzes-
text statt des Begriffs „Gesellschafterversammlung“ liegt
darin begr�ndet, dass die Gesellschafterbeschl�sse in der
IKE nicht ausschließlich in einer Gesellschafterversamm-
lung gefasst werden m�ssen, wie es der Fall in der griechi-
schen GmbH ist. Gesellschafterbeschl�sse in der IKE k�n-
nen wirksam sein, selbst wenn keine Versammlung einberu-
fen worden ist und keine Sitzung stattgefunden hat. Dadurch
soll schneller gehandelt werden k�nnen. Eine �hnliche Re-
gelung ist bereits im griechischen Aktiengesetz durch das
Reformgesetz 3604/2007 eingef�hrt worden69.

1. Gesellschafterbeschl�sse im Rahmen der
Versammlung

Die Gesellschafterbeschl�sse werden in der Regel innerhalb
der Versammlung gefasst (Art. 69 § 1 G. 4072/2012). Der
Gesch�ftsf�hrer ist verpflichtet, innerhalb von vier Monaten
ab Ende des Gesch�ftsjahres die ordentliche Gesellschafter-
versammlung einzuberufen, in der der Jahresabschluss und
der Lagerbericht sowie die Verwendung des Ergebnisses
festgestellt werden. Dar�ber hinaus k�nnen der/die Ge-

350 RIW Heft 6/2014 Papadimopoulos, Die Private Kapitalgesellschaft im griechischen Recht

61 �ber einen m�glichen Missbrauch dieses Versprechens zu Lasten von
Gesellschaftsgl�ubigern Papadimopoulos (Fn. 47), S. 183; Lampropou-
lou, Die Private Kapitalgesellschaft, DFN 2012, 1479.

62 Es handelt sich um die Haftung eines OHG-Gesellschafters mit dem ein-
zigen Unterschied, dass die Haftung des IKE-Gesellschafters nach der
�bernommenen Haftungssumme begrenzt ist; mehr dazu bei Antono-
poulos (Fn. 8), S. 157 ff.

63 Vgl. die in § 129 Abs. 1 des deutschen HGB enthaltene Regelung.
64 Antonopoulos (Fn. 8), S. 159.
65 Antonopoulos (Fn. 8), S. 161.
66 Kourakis (Fn. 45), S. 381 ff.
67 Perakis (Fn. 3), S. 29.
68 So auch Kotsiris, Greek Law on Partnerships and Corporations, 2013,

S. 261; Perakis (Fn. 3), S. 47.
69 Art. 32 § 3 griech. AktG, der durch Art. 40 § 3 G. 3604/2007 abge�ndert

wurde; dazu Koumpouras, Materiellrechtliche Fragen des deutschen und
griechischen aktienrechtlichen Anfechtungsrecht, 2012, S. 131 ff.; Ro-
kas, Die Reform des griechischen Aktienrechts, in: FS f�r Hopt, 2010,
S. 3291 ff.
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sch�ftsf�hrer oder Gesellschafter, die mindestens 10% des
Stammkapitals auf sich vereinigen, eine außerordentliche
Gesellschafterversammlung einberufen70.

Die Versammlung der Gesellschafter ist acht Tage vor dem
Tag der Versammlung einzuberufen. Die Einberufung wird
jedem Gesellschafter mittels eines eingeschriebenen Briefes
oder einer Email bekannt gemacht. Im Gesellschaftsvertrag
wird der Versammlungsort bestimmt, der im Inland oder im
Ausland sein kann. Falls der Versammlungsort nicht im Ge-
sellschaftsvertrag festgelegt ist, wird die Gesellschafterver-
sammlung in der Gemeinde abgehalten, in der die Gesell-
schaft ihren satzungsm�ßigen Sitz hat.

Jeder Gesch�ftsanteil gew�hrt eine Stimme. Im Gesell-
schaftsvertrag k�nnen aber Stimmrechtsausschl�sse und
-begrenzungen festgelegt sein71. An der Gesellschafterver-
sammlung k�nnen nur Gesellschafter teilnehmen, die im
Handelsregister eingetragen sind. Ein Gesellschafter darf
sich aber sowohl eines Vertreters bedienen als auch einen an-
deren zur Aus�bung des Stimmrechts erm�chtigen72. Die
Anwesenheit der Gesellschafter ist nicht erforderlich. Jeder
Gesellschafter kann verlangen, dass er an der Versammlung
per Telekonferenz teilnehmen wird73.

Die Gesellschafterversammlung ist – unabh�ngig von den
erschienenen Gesellschaftern und den vertretenen Stimmen
– beschlussf�hig, soweit im Gesellschaftsvertrag nichts an-
deres festgelegt ist. Beschl�sse werden grunds�tzlich mit
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Das Gesetz
sieht vor, dass zur Beschlussfassung �ber grundlegende Ent-
scheidungen, wie Kapitalerh�hung, Kapitalherabsetzung,
Aufl�sung, Fusion etc., eine qualifizierte Mehrheit von
Zweidrittel erforderlich ist. Durch Satzungsbestimmungen
k�nnen eine h�here Quote oder in bestimmten F�llen sogar
die Einstimmigkeit zur Beschlussfassung verlangt werden74.

2. Gesellschafterbeschl�sse außerhalb der
Versammlung

Bei den nicht-b�rsennotierten griechischen Aktiengesell-
schaften kommt eine von allen Aktion�ren oder ihren Ver-
tretern erstellte und unterschriebene Niederschrift einem
Beschluss der Hauptversammlung gleich75. Diese Regelung
wurde auch im Recht der IKE �bernommen. Sie wurde aber
flexibler gestaltet. Im Gegensatz zur einer nicht-b�rsenno-
tierten AG, bei der die Wirksamkeit eines nicht in der Haupt-
versammlung gefassten Beschlusses die Einstimmigkeit al-
ler Aktion�re voraussetzt76, ist bei der IKE ein �hnlicher Be-
schluss wirksam, wenn er mit der im Gesetz oder im Gesell-
schaftsvertrag vorgesehene Stimmenmehrheit gefasst wird.
Erforderlich ist nur, dass alle Gesellschafter sich schriftlich
darauf einigen, einen Beschluss nicht in einer Versammlung
zu fassen. Dar�ber hinaus ist es, anders als bei einer nicht-
b�rsennotierten AG, bei der IKE nicht erforderlich, dass die
Niederschrift77 durch Umlauf von allen Gesellschaftern oder
ihren Vertretern unterschrieben wird. Es reicht aus, dass der
Gesellschafter seine Stimme per E-Mail abgibt. In diesem
Fall verpflichtet sich der Gesch�ftsf�hrer oder ein Gesell-
schafter, die E-Mails zu sammeln und dem Gesellschafter-
protokoll beizuf�gen.

3. Mangelhafte Gesellschafterbeschl�sse

Vorbild des Beschlussm�ngelrechts der IKE sind Art. 35a
und 35b des griechischen AktG, die das aktienrechtliche Be-
schlussm�ngelrecht regeln78. Zur Qualifizierung der man-

gelhaften Beschl�sse bestimmen die diesbez�glichen IKE-
Vorschriften (Art. 73 und 74 G. 4072/2012), dass ein Gesell-
schafterbeschluss, der in der Gesellschafterversammlung
gefasst wird, entweder nichtig oder anfechtbar sein kann,
w�hrend die nicht in der Versammlung gefassten mangelhaf-
ten Beschl�sse nichtig sind. Diese unterschiedliche gesetz-
geberische Behandlung wird damit begr�ndet, dass die in-
nerhalb der Versammlung gefassten Beschl�sse �ber eine
hohe Richtigkeitsgew�hr verf�gen79. Inhaltsfehler eines in-
nerhalb der Versammlung gefassten Beschlusses f�hren zu
seiner Nichtigkeit und Verfahrensfehler zu seiner Anfecht-
barkeit80. Die anfechtbaren Beschl�sse sind so lange wirk-
sam, bis sie vom Gericht f�r nichtig erkl�rt werden. Zur Er-
hebung einer Anfechtungsklage gegen die Gesellschaft ist
der Gesch�ftsf�hrer oder derjenige Gesellschafter berech-
tigt, der entweder in der Gesellschafterversammlung nicht
anwesend oder nicht vertreten war oder an der Gesellschaf-
terversammlung teilgenommen hat, aber gegen den Be-
schluss gestimmt hat. Die Anfechtungsklage muss innerhalb
von vier Monaten nach der Aufnahme des angefochtenen
Beschlusses in das Gesellschafterprotokoll geltend gemacht
werden81.

Anders als im griechischen Aktienrecht, in dem eine Fest-
stellungsklage gegen einen nichtigen Hauptversammlungs-
beschluss nicht vorgesehen ist, kann ein nichtiger Gesell-
schafterbeschluss in der IKE durch ein gerichtliches Urteil
festgestellt werden82. Berechtigt zur Erhebung der Klage ist
jede Person, die ein rechtliches Interesse darlegt83. Die Kla-
gefrist betr�gt sechs Monate nach der Aufnahme des nichti-
gen Beschlusses in das Gesellschafterprotokoll.

4. Gesch�ftsf�hrer

a) Bestellung und Abberufung

Die Leitung der Gesch�ftsf�hrung sowie die Befugnis, die
IKE gegen�ber Dritten zu vertreten, obliegen dem oder den
Gesch�ftsf�hrern. Als Gesch�ftsf�hrer k�nnen eine oder
mehrere nat�rliche Personen bestellt werden. Sie k�nnen
Gesellschafter oder Dritte sein. Wie im griechischen
GmbH-Recht geht auch das IKE-Recht vom Grundsatz der
Gesamtgesch�ftsf�hrung und der Gesamtvertretungsbefug-

Papadimopoulos, Die Private Kapitalgesellschaft im griechischen Recht Heft 6/2014 RIW 351

70 �ber die Einzelheiten zur Durchsetzung der Einberufung der Versamm-
lung durch den/die Gesellschafter Antonopoulos (Fn. 8), S. 107 ff.

71 Die Anteile, die den Stimmrechtsverboten unterliegen, werden bei der
Ermittlung des Abstimmungsergebnisses nicht mit berechnet; ung�ltige
abgegebene Stimmen oder Enthaltungen gehen auch nicht in die Berech-
nung ein; vgl. Antonopoulos (Fn. 8), S. 117.

72 Vgl. Spiridonos (Fn. 44), S. 303.
73 Vgl. Kourakis (Fn. 45), S. 388.
74 Mehr dazu Antonopoulos (Fn. 8), S. 117 f.; Perakis (Fn. 3), S. 52.
75 Vgl. Koumpouras (Fn. 69), S. 132.
76 Im neuen niederl�ndischen GmbH-Recht k�nnen auch Gesellschafter-

beschl�sse außerhalb der Hauptversammlung gefasst werden, sofern
alle stimmberechtigten Mitglieder zugestimmt haben (Art. 238 Bur-
gerlijk Wetboek Boek 2).

77 Aus dem Gesetzeswortlaut des Art. 73 G. 4072/2012 l�sst sich herleiten,
dass die Ausfertigung der Niederschrift eine konstitutive Wirkung f�r
die Entstehung des Gesellschafterbeschlusses hat; bejahend Antonopou-
los (Fn. 8), S. 120.

78 Ausf�hrlich zum griechischen aktienrechtlichen Beschlussm�ngelrecht
deutscher Sprache Koumpouras (Fn. 69), S. 127 ff.

79 Dazu Antonopoulos (Fn. 8), S. 126; Sotiropoulos, EpiskED 2012, 1, 8.
80 Im Einzelnen Perakis (Fn. 3), S. 54 ff.
81 Der Beginn der Ausschlussfrist wurde mit dem Tag der Aufnahme des

angefochtenen Beschlusses in das Gesellschaftsprotokoll und nicht mit
dem Tag der Eintragung in das Handelsregister festgelegt, weil nicht alle
Gesellschafterbeschl�sse in das Handelsregister eingetragen werden.

82 Vgl. Antonopoulos (Fn. 8), S. 127.
83 Die Gesellschafter sind von der Darlegung eines rechtlichen Interesses

ausgenommen; so auch Antonopoulos (Fn. 8), S. 128.
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nis aus, soweit keine Satzungsbestimmung �ber die Ge-
sch�ftsf�hrung getroffen ist. In der ersten Konstellation steht
zun�chst die Gesch�ftsf�hrung allen Gesellschaftern ge-
meinschaftlich zu (gesetzm�ßige Gesch�ftsf�hrung)84. Eine
Neuerung in diesem Fall besteht jedoch darin, dass jeder Ge-
sellschafter allein Gesch�ftsf�hrungshandlungen vorneh-
men darf, soweit durch ihre Unterlassung ein erheblicher
Schaden f�r die Gesellschaft verursacht werden kann85. Der
Gesellschafter verpflichtet sich aber, die anderen Gesell-
schafter �ber die von ihm durchgef�hrte Gesch�ftsf�hrungs-
handlung unverz�glich zu informieren86.

In der zweiten Konstellation wird im Gesellschaftsvertrag
oder durch eine Satzungs�nderung87 konkret bestimmt (sat-
zungsm�ßige Gesch�ftsf�hrung), ob eine oder mehrere Per-
sonen als Gesch�ftsf�hrer f�r bestimmte oder unbestimmte
Zeit bestellt werden, ob sie Gesellschafter oder Dritte sein
m�ssen, ob sie gemeinschaftlich oder getrennt die Ge-
sch�ftsf�hrungsaufgaben aus�ben und ob einem oder meh-
reren Gesellschaftern ein Entsendungsrecht einger�umt
wird88. Die Bestellung der ersten Gesch�ftsf�hrer kann in
den Gesellschaftsvertrag aufgenommen werden. Die weite-
ren Bestellungen zur Gesch�ftsf�hrung erfolgen durch ein-
fachen Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter, es sei denn,
dass in der Satzung eine dar�ber hinausgehende Mehrheit
vorgesehen ist89.

F�r die Abberufung der Gesch�ftsf�hrer wird auch zwischen
der gesetzm�ßigen und der satzungsm�ßigen Gesch�ftsf�h-
rung unterschieden. Im ersten Fall steht die Gesch�ftsf�hrung
allen Gesellschaftern gemeinschaftlich zu, so dass eine Ab-
berufung eines Gesch�ftsf�hrers/Gesellschafters nicht m�g-
lich ist. Als Ersatzmittel wegen der Unm�glichkeit der Abbe-
rufung eines untreu handelnden Gesch�ftsf�hrers kann nur
sein Ausschluss aus der Gesellschaft in Betracht kommen90.
Dagegen kann ein Gesch�ftsf�hrer, dessen Bestellung in den
Gesellschaftsvertrag aufgenommen wurde, durch einfachen
Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter abberufen werden.
Der abzuberufende Gesch�ftsf�hrer, der Gesellschafter ist,
darf an der Versammlung teilnehmen und abstimmen91. Im
Gegensatz zum griechischen GmbH-Recht, wonach die Ab-
berufung eines Gesch�ftsf�hrers das Vorliegen eines wichti-
gen Grundes sowie den Erlass eines Gerichtsurteils auf An-
trag eines Gesellschafters voraussetzt, ist f�r die Abberufung
eines IKE-Gesch�ftsf�hrers kein wichtiger Grund und kein
Gerichtsurteil erforderlich, sofern er mit der Gesch�ftsf�h-
rung f�r unbestimmte Zeit betraut wurde92. Falls ein Ge-
sch�ftsf�hrer durch Satzungsbestimmung f�r eine bestimmte
Zeit bestellt wurde, kann die Abberufung wegen eines wichti-
gen Grundes auf Antrag der Gesellschafter, die 10% des Ge-
sellschaftskapitals vertreten, gerichtlich erfolgen.

b) Haftung

Die Haftung der Gesch�ftsf�hrer in der IKE ist wie diejenige
der Gesch�ftsf�hrer in der griechischen GmbH und der Vor-
standsmitglieder in der griechischen AG ausgestaltet. Sie
haften pers�nlich f�r jede gesetz- oder satzungswidrige
Handlung sowie f�r jedes Verschulden bei der Aus�bung ih-
res Gesch�ftsf�hreramtes. Wie im deutschen GmbH-Recht
gilt als Haftungsmaßstab die Sorgfalt eines ordentlichen Un-
ternehmers bzw. Kaufmanns. Die Business Judgment Rule
geh�rt zu den wichtigsten Bestimmungen des Haftungsrechts
auch f�r Gesch�ftsf�hrer der IKE93. Weiterhin wird eine Haf-
tung nicht begr�ndet, wenn sich die Handlung des Gesch�fts-
f�hrers auf einen gesetzm�ßig gefassten Gesellschafterbe-

schluss st�tzt. Die Gesellschafter entscheiden �ber die Ent-
lastung des Gesch�ftsf�hrers. Dieser Entlastungsbeschluss
bedeutet eine Billigung seiner Gesch�ftsf�hrung. Er schließt
eine sp�tere Geltendmachung von Anspr�chen der Gesell-
schaft gegen den Gesch�ftsf�hrer aus, soweit sich diese
Anspr�che auf Vorf�lle gr�nden, die zum Zeitpunkt der
Beschlussfassung bereits bekannt waren. Die Entsch�di-
gungsanspr�che der Gesellschaft gegen den Gesch�ftsf�hrer
verj�hren in drei Jahren. Zur Geltendmachung der Klagans-
pr�che ist auch jeder Gesellschafter aktivlegitimiert.

Der Gesch�ftsf�hrer haftet in weiteren F�llen pers�nlich ge-
gen�ber den Gesellschaftern oder Dritten. In Betracht
kommt eine Haftung aus unerlaubter Handlung (Art. 914
griech. BGB), aus sittenwidriger Handlung (Art. 919 griech.
BGB), aus Rechtsmissbrauch (Art. 281 griech. BGB) und
nicht zuletzt aus Verletzung von insolvenzrechtlichen
Pflichten. Dar�ber hinaus ist die zivil- und strafrechtliche
Haftung des Gesch�ftsf�hrers f�r die nicht rechtzeitige Fest-
setzung und Abf�hrung von Sozialversicherungsbeitr�gen
und der Umsatz- und Einkommenssteuer zu beachten, da die
Strafen im Rahmen der Bek�mpfung der Steuerhinterzie-
hung versch�rft wurden.

Nicht zuletzt ist zu betonen, dass dem Gesch�ftsf�hrer kein
Verg�tungsanspruch gegen die Gesellschaft zusteht. Eine
Satzungsregelung �ber eine Gesch�ftsf�hrerverg�tung ist
jedoch zul�ssig. Dar�ber hinaus liegt im Ermessen der Ge-
sellschafter, eine j�hrliche Gesch�ftsf�hrer-Verg�tung zu
beschließen. Die Angemessenheit einer Gesch�ftsf�hrer-
Verg�tung unterliegt dem Maßstab der Grundsatzregelung
des Art. 281 griech. BGB (Rechtsmissbrauchsverbot)94.

V. Rechtsstellung der Gesellschafter

1. Rechte der Gesellschafter

Die wichtigsten Verwaltungs- und Verm�gensrechte des ein-
zelnen Gesellschafters sind das Stimmrecht, das Auskunfts-
recht, das Gewinnrecht, das Recht auf Teilhabe am Liquida-
tionserl�s sowie das Recht zur Geltendmachung von Scha-
densersatzanspr�chen gegen den/die Gesch�ftsf�hrer, falls
er/sie gesetz- oder satzungswidrig gehandelt hat/haben.
Diese Individualrechte basieren auf dem Gleichbehand-
lungsgrundsatz, nach dem jeder Gesch�ftsanteil eine Stim-
me gew�hrt, die Beteiligungsh�he eines Gesellschafters am
erzielten Gewinn der Gesellschaft sowie am Liquidationser-

352 RIW Heft 6/2014 Papadimopoulos, Die Private Kapitalgesellschaft im griechischen Recht

84 Ist der Gesellschafter eine juristische Person, dann verpflichtet sie sich,
eine nat�rliche Person als Gesch�ftsf�hrer zu bestellen. In diesem Fall
entsteht ein Auftragsverh�ltnis, so dass beide Personen f�r die Ge-
sch�ftsf�hrungshandlungen gesamtschuldnerisch haften; siehe Mastro-
kostas, Themen zur Gesch�ftsf�hrung und Vertretung in der IKE – Die
Einschaltung der Gesellschafter in die Gesch�ftsf�hrung, in: Das Recht
des kleinen-mittleren Unternehmens, 2013, S. 95 ff.

85 Vgl. Perakis (Fn. 3), S. 37.
86 Vgl. Mastrokostas (Fn. 84), S. 109.
87 Es besteht Uneinigkeit, ob f�r die nachtr�gliche Einf�hrung der sat-

zungsm�ßigen Gesch�ftsf�hrung durch �nderung des Gesellschaftsver-
trags die Zweidrittelmehrheit oder die Einstimmigkeit erforderlich sei;
vgl. Perakis (Fn. 3), S. 38; Antonopoulos (Fn. 8), S. 57.

88 Im Falle der Einr�umung des Entsendungsrechtes an mehrere Gesell-
schafter erfolgt die Bestellung des entsendeten Gesch�ftsf�hrers durch
eine gemeinsame schriftliche Erkl�rung der Gesellschafter.

89 Vgl. Perakis (Fn. 3), S. 39.
90 Vgl. Perakis (Fn. 3), S. 40.
91 Vgl. Antonopoulos (Fn. 8), S. 64.
92 Vgl. Kotsiris (Fn. 68), S. 256.
93 Apostolopoulos, Die Anwendung der business judgment rule in der IKE

(griech. Text), in: Das Recht des kleinen-mittleren Unternehmens, 2013,
S. 337 ff.

94 Vgl. Antonopoulos (Fn. 8), S. 81.
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l�s nach Maßgabe der Zahl seiner Anteile bestimmt wird
und der einzelne Gesellschafter Ausk�nfte �ber den Ablauf
der Angelegenheiten der Gesellschaft zu jeder Zeit verlan-
gen und nicht zuletzt Schadensersatzanspr�che f�r die Ge-
sellschaft gegen die Gesch�ftsf�hrer geltend machen kann95.

Beschr�nkungen der Rechte des einzelnen Gesellschafters
sind zul�ssig, soweit sie nicht gegen zwingende Gesetzesbe-
stimmungen verstoßen und in der Satzung verankert sind.
Solche zul�ssigen Satzungsbeschr�nkungen sind z.B. die
Festsetzung von H�chstgrenzen der Stimmrechte eines oder
mehrerer Gesellschafter, die Nichtaus�bung von denjenigen
Stimmrechten, die den noch nicht geleisteten nicht-kapital-
m�ßigen Einlagen entsprechen, die Nichtbeteiligung oder
die begrenzte Beteiligung am Gesellschaftsgewinn f�r eine
bestimmte Zeit, die zehn Jahre nicht �berschreiten darf96,
und nicht zuletzt die Einr�umung eines Vetorechtes gegen
bestimmte Gesellschafterbeschl�sse.

Weiterhin sind andere Rechte der Gesellschafter als Minder-
heitsrechte ausgestaltet. So k�nnen Gesellschafter, deren
Gesch�ftsanteile zusammen mindestens 10% des Gesell-
schaftskapitals ausmachen, den Gesch�ftsf�hrer abberufen,
eine Sonderkontrolle bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
bei Gericht beantragen und die Beendigung des Liquidati-
onsverfahrens durch gerichtlichen Beschluss herbeif�hren,
soweit dieses Verfahren innerhalb von drei Jahren nicht ab-
geschlossen ist. Diese Minderheitsrechte k�nnen auch sat-
zungsgem�ß in Individualrechte umgewandelt werden97.
Eine Erh�hung des gesetzlich vorgesehenen 10%-Quorums
durch eine Satzungsbestimmung ist jedoch unzul�ssig98.

2. Pflichten der Gesellschafter

Die Gesellschafter, die kapitalexterne Einlagen oder Einla-
gen in Form von B�rgschaften �bernommen haben, sind ver-
pflichtet, die vereinbarten Dienstleistungen nach der Gr�n-
dung der Gesellschaft st�ndig zu erbringen oder die B�rg-
schaftssumme einem Gesellschaftsgl�ubiger bereitzustellen.
�ber die Einlagepflicht k�nnen die Gesellschafter weitere
Verpflichtungen satzungsgem�ß �bernehmen. Solche Ge-
sellschafterverpflichtungen k�nnen die unentgeltliche Nut-
zung von Sachen eines Gesellschafters durch die Gesell-
schaft oder die Erbringung von Fachleistungen eines Gesell-
schafters zugunsten der Gesellschaft sein99.

Nach dem Gesetz (Art. 65 G. 4072/2012) hat nur der Gesell-
schafter/Gesch�ftsf�hrer eine Treuepflicht gegen�ber der
Gesellschaft. In der Literatur wird aber eine Treuepflicht so-
wohl zwischen den Gesellschaftern untereinander als auch
der Gesellschaft gegen�ber anerkannt100. Diese Treuepflicht
leitet sich aus den zivilrechtlichen Grunds�tzen des Guten
Glaubens (Art. 288 griech. BGB) und des Verbots des
Rechtsmissbrauchs (Art. 281 griech. BGB) oder aus dem
ungeschriebenen Grundsatz der Macht und Verantwortung
ab101. Unter den Anwendungsbereich der gesellschaftlichen
Treuepflicht fallen z.B. die Verschwiegenheitspflicht und
das Verbot der Vornahme von Konkurrenzhandlungen102.

VI. Gesellschaftliche Transparenz

Die Gr�ndung einer IKE ohne Haftungskapital setzt eine er-
h�hte gesellschaftliche Transparenz voraus, damit betrof-
fene Dritte im Allgemeinen und die Gesellschaftsgl�ubiger
im Besonderen einen Einblick in das Unternehmen gewin-
nen k�nnen. Nach dem Gesetz (Art. 47 G. 4072/2012) ist die
IKE verpflichtet, auf jedem Formular die Firma, das Gesell-

schaftskapital, die Handelsregisternummer, den Sitz, die
vollst�ndige Postanschrift, die Haftungssumme der be-
stehenden B�rgschaftseinlagen, die Liquidationsbezeich-
nung, falls sich die Gesellschaft in Liquidation befindet, und
nicht zuletzt die eigene Webseite anzugeben. Dar�ber hi-
naus ist der Gesch�ftsf�hrer verpflichtet, diese Daten sowie
seinen Namen und Zunamen, die Privatpostanschrift und die
Art der Einlagen jedes Gesellschafters auf der Webseite der
Gesellschaft anzugeben. Falls die IKE die eigene Webseite
noch nicht bereitgestellt hat, verpflichtet sich der Gesch�fts-
f�hrer, alle diese Daten jedem Interessenten kostenlos zur
Verf�gung zu stellen.

Die Gesellschaft haftet Dritten gegen�ber f�r Sch�den, die
durch die Nichteinhaltung der „Transparenznorm“ entstan-
den sind, w�hrend sich der Gesch�ftsf�hrer in diesem Fall
strafbar macht. Anspruchsgrundlage f�r die zivilrechtliche
Haftung der Gesellschaft ist der Grundsatz der unerlaubten
Handlung (Art. 914 griech. BGB)103.

VII. Jahresabschl�sse

Wie die griechische GmbH und die griechische AG ist die
IKE zur Buchf�hrung (doppelte Buchf�hrung samt Jahres-
bilanz) gesetzlich verpflichtet. Am Ende des satzungsm�ßi-
gen Gesch�ftsjahres hat die IKE eine Inventur vorzuneh-
men. Die Aufstellung der Jahresabschl�sse, die die Bilanz,
die Gewinn- und Verlustrechnung, das Gewinnaussch�t-
tungsverzeichnis und den Anhang umfasst, st�tzt sich auf
die Ergebnisse des Inventars.

F�r die Aufstellung der Jahresabschl�sse werden die Vor-
schriften �ber die griechische AG entsprechend angewendet.
Somit werden die Jahresabschl�sse vom Gesch�ftsf�hrer
aufgestellt und unterschrieben. Danach werden die Jahres-
abschl�sse durch einen Wirtschaftspr�fer gepr�ft, es sei
denn, dass es sich um „kleine IKEs“ handelt, die keiner
Pflicht zur Aufstellung von Jahresabschl�ssen und der Pr�-
fung durch einen Wirtschaftspr�fer unterliegen. Diese klei-
nen IKEs, die zwei von den drei folgenden Schwellenwerten,
d.h. eine Bilanzsumme von 2500000 EUR, Nettoumsatzer-
l�se von 5000000 EUR und eine durchschnittliche Anzahl
der w�hrend des Gesch�ftsjahres Besch�ftigten von 50 nicht
�berschreiten, brauchen nur eine zusammengefasste Bilanz
und einen zusammengefassten Anhang aufstellen104.

Die Feststellung der Jahresabschl�sse erfolgt durch Be-
schluss der Gesellschafter innerhalb von vier Monaten nach
Ende des Gesch�ftsjahres. Die Jahresabschl�sse unterliegen
der Publizit�t. Der Gesch�ftsf�hrer muss sie elektronisch im
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95 Die Entsch�digung wird der Gesellschaft zum Ausgleich des von ihr er-
littenen Schadens erstattet.

96 Vgl. Art. 100 § 4 G. 4072/2012.
97 Perakis (Fn. 3), S. 97; verneinend Antonopoulos (Fn. 8), S. 229.
98 Vgl. Antonopoulos (Fn. 8), S. 229.
99 In der griech. GmbH oder griech. AG d�rften diese Gesellschaftsver-

pflichtungen nur Gegenstand einer schuldrechtlichen Vereinbarung und
nicht der Satzung sein; vgl. auch Perakis (Fn. 3), S. 98.

100 Psichomanis, Recht der Handelsgesellschaften (griech. Text), 2013,
S. 415.

101 Vgl. Giovanopoulos, Die Treuepflicht in der Privaten Kapitalgesell-
schaft, in: Das Recht des kleinen-mittleren Unternehmens, 2013,
S. 119 ff.

102 Mehr dazu Perakis (Fn. 3), S. 98 f.
103 Antonopoulos (Fn. 8), S. 22.
104 Die Richtlinie 2012/6/EU, ABlEU Nr. L 81/3 vom 14. 3. 2012 zur �nde-

rung der Richtlinie 78/660/EWG, ist noch nicht in das griechische Recht
umgesetzt worden, nach der der erste Schwellenwert auf 350 000 EUR,
der zweite auf 700 000 EUR und der dritte auf 10 Besch�ftigte f�r die
Kleinstbetriebe herabgesetzt werden k�nnen.
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zentralen Handelsregister und auf der eigenen Webseite der
Gesellschaft ver�ffentlichen105, ansonsten macht er sich
strafbar.

Anders als in der deutschen Unternehmergesellschaft (haf-
tungsbeschr�nkt), in der die Verpflichtung besteht, jedes
Jahr 25% des Jahres�berschusses in die gesetzliche R�ckla-
ge einzustellen, hat die IKE kontinuierlich 5%106 des Jahres-
�berschuss als gesetzliche R�cklage einzubehalten107. Die-
ser Betrag darf zum Ausgleich von aus der Bilanz sich erge-
benden Verlusten oder zur Kapitalerh�hung aus Gesch�fts-
mitteln verwendet werden. In der Satzung kann die Bildung
von zus�tzlichen R�cklagen bestimmt werden. Nach Abzug
der gesetzlichen und der satzungsm�ßigen R�cklagen be-
schließt die Gesellschafterversammlung �ber die Gewinn-
aussch�ttung. In der Satzung kann auch ein Mindestgewinn-
betrag festgeschrieben werden, der zwingend an die Gesell-
schafter ausgesch�ttet werden muss. Wird den Gesellschaf-
tern Gewinn unter Verstoß gegen das Gesetz, die Satzung
oder einen Gesellschafterbeschlusses ausgesch�ttet, dann
haften sie nach den Regeln der ungerechtfertigten Bereiche-
rung bis zur H�he des Fehlbetrags neben Zinsen ab der Zu-
stellung der Klageschrift108. Dieser Anspruch der Gesell-
schaft verj�hrt in f�nf Jahren. Dasselbe gilt f�r den Ge-
sch�ftsf�hrer, der die rechtswidrige Gewinnaussch�ttung an
die Gesellschafter vorgenommen hat. Dar�ber hinaus macht
sich der Gesch�ftsf�hrer wegen Gesellschafterbeg�nstigung
und Verletzung der Buchf�hrungspflicht strafbar.

Nach dem neuen Steuergesetz 4110/2013 ist der Steuersatz
f�r versteuerbares Einkommen der Kapitalgesellschaften
(IKE, griech. GmbH und griech. AG) auf 26% und der Steu-
ersatz f�r die Besteuerung ausgesch�tteter Gewinne auf
10% einheitlich festgelegt109.

VIII. Aufl�sung und Abwicklung

Die im Gesetz (Art. 103 Abs. 1 G. 4072/2012) vorgesehenen
Aufl�sungsgr�nde einer IKE sind mit denjenigen einer grie-
chischen AG (Art. 47a griech. AktG) identisch. Im Einzel-
nen sind dies: a) Beschluss der Gesellschafter mit 3/4-Mehr-
heit, b) Ablauf der in der Satzung bestimmten Zeit, c) Er�ff-
nung des Insolvenzverfahrens �ber das Verm�gen der Ge-
sellschaft, d) die im Gesetz oder in der Satzung festgelegten
Aufl�sungsgr�nde.

Nach Art. 53 G. 4072/2012 f�hrt die Nichtigkeitsklage wegen
Fehlens des Gr�ndungsdokuments, wegen der Nichterw�h-
nung der Firma, des Gesellschaftsgegenstandes sowie der
Stammkapitalh�he im Gesellschaftsvertrag, wegen eines
rechtswidrigen Unternehmensgegenstandes und wegen
Rechtsgesch�ftsunf�higkeit der Gr�nder zur Aufl�sung der
Gesellschaft. Die ersten drei Nichtigkeitsgr�nde k�nnen bis
zum Zeitpunkt der m�ndlichen Verhandlung behoben werden.

Dar�ber hinaus kann der Gesellschaftsvertrag weitere Aus-
l�sungsgr�nde vorsehen. Solche satzungsm�ßigen Aufl�-
sungsgr�nde stellen die Entm�ndigung, die Insolvenz oder
der Tod eines Gesellschafters, die Nichterteilung oder der
Widerruf einer gewerblichen Genehmigung oder sogar die
Gew�hrung eines K�ndigungsrechts gegen�ber einem oder
mehreren Gesellschaftern dar110. Es kann in diesen F�llen
vereinbart sein, dass der Eintritt des Ereignisses selbst be-
reits zur Aufl�sung der Gesellschaft f�hrt oder dass zus�tz-
lich der Erlass eines feststellenden Gerichtsurteils erforder-
lich ist111. Ferner kann die Aufl�sung im Gesellschaftsver-
trag von dem Vorliegen eines wichtigen Grundes abh�ngig

gemacht werden. Voraussetzung f�r die Aufl�sung in die-
sem Fall ist ein rechtsgestaltendes Gerichtsurteil.

IX. Zusammenfassende Bewertung der IKE

Wie die ersten Erfahrungszahlen zeigen, ist die Einf�hrung
der IKE in der Praxis als durchaus positiv eingestuft worden.
Zweifelsohne hat sie zu einer bemerkenswerten Verbesse-
rung Griechenlands im Weltbank-Ranking 2014 beim Krite-
rium der Unternehmensgr�ndungen beigetragen.

Die wichtigste Neuerung des IKE-Rechts besteht in der Ent-
koppelung der Beteiligung an der Gesellschaft von dem Ge-
sellschaftskapital, so dass eine IKE nicht nur durch die Er-
bringung von Kapitaleinlagen (Sach- und Bareinlagen), son-
dern auch durch die Erbringung von Nichtkapitaleinlagen
(Arbeit und Dienstleistungen des Gesellschafters) oder
B�rgschaftseinlagen gegr�ndet werden kann. Diese M�g-
lichkeit f�hrt dazu, dass kein Startkapital bzw. Mindestkapi-
tal zur Gr�ndung einer IKE erforderlich ist und die Gr�nder
durch die vorgesehene weitgehende satzungsm�ßige Flexi-
bilit�t die Gesellschaft nach Belieben mehr person- oder ka-
pitalbezogen gestalten k�nnen.

Ferner lassen sich vor allem folgende Modernisierungsmaß-
nahmen hervorheben: Die Abschaffung der notariellen Be-
urkundung der IKE-Satzung sowie des Vertrages �ber die
�bertragung von Kapitalanteilen, die Nichteinschaltung ei-
nes Notars als Anlaufstelle bei der Abwicklung des Gr�n-
dungsvorgangs und nicht zuletzt die Einf�hrung der Stan-
dardsatzungen haben zur einer drastischen Verringerung der
Gr�ndungs- und Verwaltungskosten gef�hrt. Die M�glich-
keit der privatschriftlichen Abfassung aller Dokumente der
IKE (Satzung und derer Modifikationen, Gesch�ftsb�cher
und Protokolle) in einer der offiziellen Sprachen der Euro-
p�ischen Union sowie die Wahl eines ausl�ndischen Sitzes
„erleichtern“ die Beteiligung ausl�ndischer Gesellschafter
an der IKE und die F�rderung der grenz�berschreitenden
Gesch�ftsbeziehungen. Weiterhin werden die gesellschaftli-
che Transparenz zum Schutz der Marktakteure im Allgemei-
nen und der Gesellschaftsgl�ubiger im Besonderen in den
Vordergrund ger�ckt.

Insgesamt ist die IKE gesetzestechnisch solide ausgestaltet, an
den Marktbed�rfnissen effizient, kosteng�nstig und einfach
ausgerichtet und nicht zuletzt f�r weniger gesch�ftserfahrene
Existenzgr�nder und Kleinunternehmer gut steuerbar.
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105 Die Nichtver�ffentlichung des Jahresabschlusses f�hrt zur Anfechtung
des diesbez�glichen Gesellschafterbeschlusses sowie zur Strafbarkeit
des Gesch�ftsf�hrers; siehe Antonopoulos (Fn. 8), S. 242.

106 In den anderen griechischen Kapitalgesellschaften besteht diese Pflicht,
bis die gesetzliche R�cklage 1/3 des Grundkapitals erreicht.

107 Bei Nichterzielung eines Jahres�berschusses sowohl in der IKE als auch
in der deutschen Unternehmergesellschaft l�uft die Verpflichtung zur
Bildung einer R�cklage ins Leere.

108 Ausf�hrlich Antonopoulos (Fn. 8), S. 251 f.
109 Papadimopoulos/Fink, RIW 2013, 745, 749.
110 Vgl. Antonopoulos (Fn. 8), S. 256 ff.
111 Vgl. Perakis (Fn. 3), S. 105.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 11 / 11

http://www.tcpdf.org

